
Darf ein Schüler eine schriftliche Begründung für
seine Note einfordern?
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Wenn ein Schüler mit einer Note nicht einvestanden ist, gibt es die Möglichkeiten der
Beschwerde und des Widerspruchs. Das hängt davon ab, ob es sich hier um einen
Verwaltungsakt handelt. Eine schriftliche Begründung der Note gegenüber dem Schüler ist in
diesem Verfahren nach meinem Wissen nicht vorgesehen, er hat also kein Recht darauf.
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